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Einleitung

A. Erkenntnisinteresse und Gang der Arbeit

Mit Simulationen können Erkenntnisse über die Wirklichkeit gewonnen werden,
ohne die Wirklichkeit selbst zu befragen. Ihre besondere kognitive Ausrichtung
verleiht Simulationen ihre Typizität: In Simulationsprozessen werden Ersatz-
wirklichkeiten geschaffen, an denen experimentiert wird, um die gewonnenen
Ergebnisse sodann auf die Wirklichkeit rückzuübertragen.1 Durch Erzeugung
von Repräsentationen der Wirklichkeit sollen synthetisch Erkenntnisse gewon-
nen werden.2 Anders als Erfahrungen orientieren sich Simulationen also nicht an
tatsächlichen Geschehnissen der Vergangenheit, sondern an einer Fiktion.3

Als einführendes Beispiel für Simulationen seien aus dem Wertpapierrecht
Stresstests von Hochfrequenzalgorithmen genannt. Den normativen Ausgangs-
punkt bildet Art. 5 Abs. 1, 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/589.4 Danach
haben Hochfrequenzhändler als eine aufsichtsrechtliche organisatorische Anfor-
derung Stresstests durchzuführen, die das künftige Verhalten eines Handelsal-
gorithmus an den Wertpapiermärkten analysieren sollen. Diese sollen gewähr-
leisten, dass Handelsalgorithmen keine außerplanmäßigen Verhaltensweisen zei-
gen oder zur Entstehung marktstörender Handelsbedingungen beitragen. Die
Analyse möglicher Auswirkungen des Einsatzes von Hochfrequenzhandelsal-
gorithmen an den Wertpapiermärkten gründet auf Testmodellen einer fiktiven
Wirklichkeit, die von den Wertpapierfirmen definiert und durchgeführt werden.
Im Regelungsgefüge des Hochfrequenzhandelsrechts bilden Stresstests ein we-
sentliches Instrument zur Sicherung der Finanzmarktstabilität.5 Diese nicht nur
im Hochfrequenzhandelsrecht gemachte Beobachtung des Einsatzes von Simu-
lationen als Erkenntnismittel soll in dieser Arbeit näher entfaltet werden. Simu-

1 Hierzu etwa bereits Humphreys, Scientific Knowledge, in: Niiniluoto/Sintonen/Wolenski
(Hrsg.), Handbook of Epistemology, 549, 561; Knobloch, Quasi-Experimente, S. 18 f.

2 Knobloch, Quasi-Experimente, S. 19.
3 So auch Winsberg, Computer Simulations in Science, in: Stanford University (Hrsg.),

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 8.
4 Delegierte Verordnung (EU) 2017/589 der Kommission vom 19. Juli 2016 zur Ergänzung

der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische
Regulierungsstandards zur Festlegung der organisatorischen Anforderungen an Wertpapier-
firmen, die algorithmischen Handel betreiben (ABl. L 87/417 vom 31.03.2017).

5 Siehe Teil 2 B. III.
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lationen können mit ihrer besonderen Erkenntnisperspektivität die hergebrach-
ten Modi der Erkenntnisgewinnung in Verwaltungsverfahren ergänzen, wo diese
an tatsächliche Grenzen stoßen. Deshalb verwundert es, dass Simulationen bis-
her kaum Eingang in den rechtswissenschaftlichen Diskurs gefunden haben.6

Den Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass die klassische Erkenntnis-
gewinnung in Verwaltungsverfahren auf Erfahrungen setzt: Die allermeisten Er-
kenntnismittel der Verwaltung orientieren sich an der Vergangenheit, um aus
tatsächlichen Beobachtungen Erfahrungen zu gewinnen, die Grundlage zu-
kunftsgerichteter Verwaltungsentscheidungen werden. Die hergebrachten Modi
der Erkenntnisgewinnung stoßen in einigen Rechtsbereichen jedoch an tatsäch-
liche Grenzen, die sich in Einzelfällen sogar zu einer unüberwindbaren Erkennt-
nisgrenze verdichten können. Beispielhaft hierfür stehen in dieser Arbeit Rechts-
bereiche, die durch den Einsatz algorithmisierter Technik geprägt sind. Die Gren-
zen der Erkenntnisgewinnung zeigen sich in diesen Bereichen daran, dass selbst
den bei der Programmierung beteiligten Unternehmen stabile Wissensbestände
über Funktion und Wirkweise ihrer Technik fehlen können.7 Von einer kogniti-
ven Überlegenheit Privater gegenüber der Verwaltung kann in solchen Bereichen
nicht mehr die Rede sein. Vielmehr führt die intendierte Instabilität von Wissens-
beständen über die Wirkweise lernender algorithmisierter Technik zum einen
dazu, dass hoheitliche Präventivkontrollen ihrer Effektivität entbehren, zum an-
deren ist infolge der Variabilität der Systeme das Risikowissen in diesen Berei-
chen nicht bei den Innovatoren monopolisiert. Hergebrachte Verfahrensweisen
einer Mobilisierung privater Wissensbestände unter Kooperation mit den pri-
vaten Innovatoren allein können nicht mehr genügen. Der Einsatz algorithmi-
sierter Technik kann jedoch mit zahlreichen, bereichsspezifischen Risiken für
normativ geschützte Rechtsgüter einhergehen,8 deren Vermeidung oder jeden-
falls Minimierung Aufgabe des Staates ist.9 Um entscheiden zu können, ob al-
gorithmisierte Technik am Markt vertrieben und zur Anwendung gelangen darf,
muss die Verwaltung daher Risiken algorithmisierter Technik ermitteln und be-
werten können. Hierbei können Simulationen in ihrer Funktion als Erkenntnis-
mittel unterstützend wirken.

Diese Beobachtung soll näher entfaltet werden, um darauf aufbauend die
hergebrachten Strukturen administrativer Erkenntnisgewinnung um Simulati-
onen zu erweitern. Trotz der in der Literatur vielfach getroffenen Feststellung,
dass es das Ideal einer vollendeten Entscheidungsrationalität kraft Wissens nicht

6 Nunmehr jüngst aus Anlass der Corona-Pandemie Trute, GSZ 2020, 93 ff.
7 Zu dieser Erkenntnis gelangt auch Hoffmann-Riem, Rechtliche Rahmenbedingungen für

und regulative Herausforderungen durch Big Data, in: Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data –
Regulative Herausforderungen, 11, 15; ebenso Hustedt, Algorithmen-Transparenz, https://a
lgorithmenethik.de/2019/05/06/algorithmen-transparenz-was-steckt-hinter-dem-buzzword/.

8 Vgl. für den Hochfrequenzhandel unter Teil 2 B. I.; für motorische Emissionen von
Kraftfahrzeugen Teil 2 B. I. 1.; für Medizinprodukte vgl. Teil 2. D. I.

9 Appel, Grenzen des Risikorechts, in: Appel/Hermes/Schönberger (Hrsg.), Öffentliches
Recht im offenen Staat, 465.
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(mehr) gibt,10 d.h., eine vollständige Ausräumung von Ungewissheit nicht mög-
lich ist, wendet sich diese Untersuchung bewusst dem Moment der Erkenntnis-
gewinnung zu. Tritt bei der staatlichen Aufgabenerfüllung Ungewissheit auf, so
kann dieser auf zwei Wegen begegnet werden: Zum einen durch die Gewinnung
neuer Erkenntnisse, zum anderen durch ein Überdenken des Umgangs mit Un-
gewissheit. Diese Vorgehensweisen stehen nicht im Verhältnis der Alternativität,
sondern ergänzen sich gegenseitig. Daher behält das Moment der Erkenntnis-
gewinnung seine Wichtigkeit und es ist lohnend, sich diesem zu widmen.

Simulationen werden im Grundlagenteil als Erkenntnisinstrument vorge-
stellt. Dabei wird insbesondere die Erkenntnisperspektive von Simulationen be-
schrieben, die sich von anderen Erkenntnismitteln abhebt. Diese erste Beschrei-
bung wird durch eine eingehende Analyse der Charakteristika von Simulationen
und ihre Einordnung in die Beweismitteltypik des § 26 VwVfG im dritten Teil der
Arbeit flankiert. Simulationen dienen dieser Untersuchung aber auch deshalb als
Untersuchungsgegenstand, weil sie besonders fehleranfällig sind. Eine einge-
hende Analyse des Normbereichs wird im zweiten Teil der Arbeit Simulationen in
ihren verschiedenartigen Ausgestaltungen vorführen und dabei ein besonderes
Augenmerk auf ihre Defizitbehaftung legen. Dieser reale Befund wirft auf einer
Metaebene die Frage auf, ob Simulationen überhaupt in einem verfassungsmä-
ßigen Verwaltungsverfahren eingesetzt werden dürfen. Dies ist jedenfalls dann
nicht der Fall, wenn die Verfassung volle Erkenntniswirksamkeit fordert. Des-
halb wird im vierten Teil der Arbeit die Verfassung danach befragt, welche An-
forderungen sie an den Gesetzgeber hinsichtlich eines Mindeststandards von ex-
pressis verbis vorgegebenen Erkenntnismitteln stellt. Diese Frage stellt sich ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass sich die Wirklichkeitswahrnehmung we-
gen der grundsätzlichen Unsicherheit menschlicher Erkenntnis stets als defizitär
erweist. Ein Quervergleich verschiedener Erkenntnismittel wird veranschauli-
chen, dass kein Erkenntnismittel volle Wirksamkeit gewährt. Alle Erkenntnis-
mittel sind defizitbehaftet. Hieraus kann ein normatives Argument gewonnen
werden: Wenn kein Erkenntnismittel fehlerfrei ist, kann Perfektion auch nicht
der Maßstab sein, den die Verfassung an Erkenntnismittel anlegt. Um dennoch
den mit dem Erkenntnisprozess verfolgten Zweck einer bestmöglichen exekuti-
ven Entscheidungsvorbereitung zu erreichen, ist ein Konzept der Funktionsab-
sicherung notwendig, in dem die Fehleranfälligkeit von Erkenntnismitteln von
vornherein mitgedacht wird. Die im vierten Teil der Arbeit gewonnenen Erkennt-
nisse werden abschließend in dem Konzept der Funktionsabsicherung zusam-
mengeführt.11 Als Essenz wird die Funktionsfrage hervorgehoben, die den von

10 Hoffmann-Riem, Wissen als Risiko – Unwissen als Chance, in: Augsberg (Hrsg.), Un-
gewissheit als Chance, 17, 18; Appel, Methodik des Umgangs mit Ungewissheit, in: Schmidt-
Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 327, 328;
H. C. Röhl, Wissensgenerierung im Verwaltungsverfahren, in: Voßkuhle/Eifert/C. Möllers
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, § 30 Rn. 2.

11 Siehe ausführlich hierzu Teil 4 C.
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der Verfassung geforderten Grad der Erkenntniswirksamkeit als Direktive an
den Gesetzgeber beschreibt. Zuletzt wird das Augenmerk auf die verfassungs-
gerichtliche Kontrolle von Erkenntnismitteln gerichtet.12 Genauer wird danach
gefragt, welche Folgen das BVerfG an die Fehlerbehaftung von Erkenntnismit-
teln knüpft. Dabei wird sich die Nichtigkeitsfeststellung defizitbehafteter Er-
kenntnismittel als nicht sachgerecht erweisen.13 Als Gegenentwurf zum Grund-
satz der Nichtigkeitsfeststellung soll mit einem Zwei-Stufen-Konzept ein verfas-
sungsgerichtliches Programm der Fehlerfolgen von Erkenntnismitteln angebo-
ten werden, das sich an den in der Arbeit identifizierten Defizitkategorien ori-
entiert. Diesem liegt die Einsicht zugrunde, dass nicht jeder Fehler, der einem
Erkenntnismittel anhaftet, seine Verfassungswidrigkeit begründen kann. Viel-
mehr bedarf es der Überschreitung einer Erheblichkeitsschwelle, die den von der
Verfassung geforderten Grad der Erkenntniswirksamkeit repräsentiert.

B. Wissen in der Verwaltungsrechtsdogmatik

Das Ziel behördlicher Ermittlungstätigkeit in Verwaltungsverfahren ist die Fest-
stellung der entscheidungserheblichen Tatsachen,14 die Grundlage einer auf die
Zukunft gerichteten Verwaltungsentscheidung sind.15 Wissen wird also zur Vor-
bereitung von Verwaltungsentscheidungen benötigt. An die Thematik des Wis-
sens wird in dieser Arbeit in zwei Schritten angeknüpft: Zum einen, indem mit
Simulationen ein neuartiger Modus der Erkenntnisgewinnung beschrieben, kri-
tisch auf seine Wirkbedingungen reflektiert und verwaltungsrechtsdogmatisch
verarbeitet wird. Dabei wird insbesondere untersucht, was mit Simulationen
überhaupt ermittelt werden und inwieweit diese den Erkenntnisprozess der Ver-
waltung unterstützen können. Dabei bedient sich diese Arbeit in ihrem zweiten
Teil dreier Rechtsgebiete als Sonde, die durch den Einsatz algorithmisierter Tech-
nik geprägt sind. An diesen zeigt sich besonders eindrücklich, dass Simulationen
mit ihrer besonderen Ausrichtung insbesondere dort einen Beitrag zum Erkennt-

12 Hierzu Teil 4 C. III.
13 Ausführlich dargelegt unter Teil 4 C. III. 3.
14 R. Engel/Pfau in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, Verwaltungsverfahrensgesetz, § 24

Rn. 16; Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 67; zwischen äußeren
und inneren Tatsachen differenzierend und zugleich von „zutreffenden Tatsachen“ sprechend
Foerster, Verwaltungsrundschau 1989, 226 f.; ausdrücklich von wahrem Sachverhalt spre-
chend Zaumseil, Verwaltungsrundschau 58 (2012), 325, 326.

15 Schneider, Nachvollziehende Amtsermittlung bei der Umweltverträglichkeitsprüfung,
S. 89; Kallerhoff/Fellenberg in: Stelkens/Bonk/M. Sachs, Kommentar zum Verwaltungsver-
fahrensgesetz, § 24 Rn. 2. In dieser Beschreibung klingen zugleich die begriffsimmanenten
Ermittlungsgrenzen an: die Erheblichkeit für eine Verwaltungsentscheidung sowie die Auf-
klärungsbedürftigkeit, Zaumseil, Verwaltungsrundschau 58 (2012), 325, 326; Kobor, Ko-
operative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 67 f.; Schink, DVBl. 1989, 1182, 1183; an-
deutend Heinz-Joachim Peters, JuS 1991, 54.
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nisprozess in Verwaltungsverfahren leisten können, wo hergebrachte Erkennt-
nismittel an Grenzen stoßen. Ein Vergleich dieser Einsatzfelder wird die Bedeu-
tung von Simulationen als Erkenntnismittel und die Notwendigkeit ihrer Funk-
tionsabsicherung für eine abschließende Verwaltungsentscheidung konkret vor-
führen. Da der Vergleich im zweiten Teil der Arbeit die Fehleranfälligkeit von
Simulationen aufzeigt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage: Dürfen Si-
mulationen trotz ihrer Defizitbehaftung vom Gesetzgeber als Erkenntnismittel in
Verwaltungsverfahren vorgesehen werden? Um diese Frage zu beantworten, soll
auf der Ebene des Verfassungsrechts herausgearbeitet werden, welche Mindest-
anforderungen die Verfassung an die epistemische Wirksamkeit von Erkenntnis-
mitteln stellt. Da die Verfassung sich nicht ausdrücklich zu Erkenntnismitteln
verhält, sollen Mindestanforderungen nicht nur aus einer Auslegung der Verfas-
sung hergeleitet werden, sondern unter Miteinbeziehung des Realbereichs.

Diese Anliegen können nicht ohne eine Bestandsaufnahme der verwaltungs-
rechtswissenschaftlichen Wissensforschung gelingen, zu der diese Dissertation
einen Beitrag leisten möchte. Wissen ist zwar nicht zu den traditionellen Leitbe-
griffen der Verwaltungsrechtsdogmatik zu zählen,16 gleichwohl befasst sich die
verwaltungsrechtswissenschaftliche Literatur zunehmend mit Fragen des Wis-
sens, seiner Gewinnung, der Begrenztheit des Wissens und dem Umgang mit
Ungewissheit.17 Es häufen sich insbesondere Beiträge zum kooperativen Modus
der Erkenntnisgewinnung zwischen Staat und Privaten.18 Darin ist ein Bedeu-
tungs- oder jedenfalls Interessenszuwachs an administrativer Wissensorganisa-

16 Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwal-
tung. Zugleich ein Beitrag zur Systembildung im Informationsrecht, in: Spiecker genannt
Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Ver-
waltungsrechts, 50, 51; daran anschließend Reiling, Der Hybride, S. 5; ähnlich auch Collin/
Spiecker genannt Döhmann, Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des
Verwaltungsrechts, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer
staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 3, 8.

17 Hier etwa zu nennen sind die Beiträge in Augsberg (Hrsg.), Ungewissheit als Chance;
Augsberg (Hrsg.), Extrajuridisches Wissen im Verwaltungsrecht; Spiecker genannt Döhmann/
Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungs-
rechts; Engel/Halfmann/Schulte (Hrsg.), Wissen – Nichtwissen – Unsicheres Wissen; H. C.
Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension des Rechts; Albers, Die Komplexität ver-
fassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung. Zugleich ein Beitrag zur Sys-
tembildung im Informationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generie-
rung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 50 ff.

18 Darunter etwa Pitschas, Kooperative Wissensgenerierung als Element eines neuen
Staat-Bürger-Verhältnisses, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und
Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 29 ff.; Reiling, Der Hybride;
einige Beiträge in Augsberg (Hrsg.), Extrajuridisches Wissen im Verwaltungsrecht; Stoll, Wis-
sensarbeit als staatliche Aufgabe – Wissen als Leitbegriff für Reformüberlegungen, in: Spie-
cker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im
System des Verwaltungsrechts, 34, 42 ff.; Trute, Governance des Wissens, in: Weingart
(Hrsg.), Wissenschaftliche Politikberatung im Praxistest, 115 ff.
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tion und den Voraussetzungen der Entscheidungsprobleme der Verwaltung zu
erkennen.19

Wissen unterliegt in einer Vielzahl von Disziplinen zahllosen Versuchen einer
Begriffsbildung. Die unüberschaubare Vielzahl von Wissensbegriffen zeugt da-
von, dass von einem interdisziplinär einheitlichen Begriff des Wissens derzeit
nicht ausgegangen werden kann. Begriffsbildungen anderer Wissenschaften kön-
nen aufgrund ihres relativen, disziplingeprägten und kontextgebundenen Er-
klärungsgehalts sicherlich nicht unbesehen in den verwaltungsrechtswissen-
schaftlichen Diskurs übernommen werden, gleichwohl können sie Ansatzpunkte
für das in dieser Arbeit verfolgte Verständnis von Wissen liefern. Der Hinweis auf
das interdisziplinär uneinheitliche Begriffsverständnis von Wissen soll indes
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch innerhalb der rechtswissenschaftli-
chen Forschung selbst keinen einheitlichen, übergreifenden Wissensbegriff gibt.20

Deshalb ist es notwendig, sich vor die Klammer gezogen zu dem verfolgten Wis-
sensbegriff zu verhalten, der zu Informationen und Daten abzugrenzen ist.21

19 Zu dieser Erkenntnis gelangt auch Trute, Wissen – Einleitende Bemerkungen, in: H. C.
Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension des Rechts, 11.

20 Schrader, Wissen im Recht, S. 1; so auch Reiling, Der Hybride, S. 5; Voß, Unterneh-
menswissen als Regulierungsressource, S. 7; Münkler, Wissen – ein blinder Fleck des Rechts?
Aspekte eines Spannungsverhältnisses, in: Münkler (Hrsg.), Dimensionen des Wissens im
Recht, 3, 5.

21 Eine solche Differenzierung treffen auch Trute, Wissen – Einleitende Bemerkungen, in:
H. C. Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension des Rechts, 11, 13, 16; Willke,
Systematisches Wissensmanagement, S. 7; Vesting, Die Bedeutung von Information und
Kommunikation für die verwaltungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, § 20 Rn. 11 ff.; Rei-
ling, Der Hybride, S. 5; so auch Schrader, Wissen im Recht, S. 5; Riegner, Staatlichkeit und
globalisiertes Wissen, in: Münkler (Hrsg.), Dimensionen des Wissens im Recht, 89, 92; Voß,
Unternehmenswissen als Regulierungsressource, S. 7; Münkler, Wissen – ein blinder Fleck
des Rechts? Aspekte eines Spannungsverhältnisses, in: Münkler (Hrsg.), Dimensionen des
Wissens im Recht, 3, 6; Wissen von Informationen abgrenzend Kloepfer, Informationsrecht,
S. 27 f. Rn. 63 ff.; eine Differenzierung in Information, Kommunikation und Wissen trifft
hingegen Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S. 278, 280;
so auch Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Ver-
waltung. Zugleich ein Beitrag zur Systembildung im Informationsrecht, in: Spiecker genannt
Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Ver-
waltungsrechts, 50, 51, 53, 69; Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren, S. 29; Augs-
berg, Einleitung: Ungewissheit als Chance – eine Problemskizze, in: Augsberg (Hrsg.), Un-
gewissheit als Chance, 1, 8; auch Schulte differenziert danach, wobei nach seiner Auffassung
das Wissen nur in seiner Unterscheidung zum Nichtwissen zu begreifen sei, vgl. Schulte,
Wissensgenerierung im Technikrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Gene-
rierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 259, 260, 263;
Kaiser zeigt mit der Differenzierung zwischen Datum, Information und Wissen einen wei-
teren Ansatz auf, vgl. Kaiser, Wissensmanagement im Mehrebenensystem, in: Schuppert/
Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 217, 219; auch in der Informatik wird
eine solche Differenzierung zwischen Daten, Informationen und Wissen vertreten, vgl. Deus-
sen, Daten und Information aus der Sicht eines Informatikers, in: K. Weber/Nagenborg/
Spinner (Hrsg.), Wissensarten, Wissensordnungen, Wissensregime, 65 f.
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Diese terminologische Differenzierung wird insbesondere an zwei Stellen wesent-
lich sein: Zum einen bei der Frage, was mit Simulationen überhaupt ermittelt
werden kann: Daten, Informationen, oder Wissen? Zum anderen bei der Vor-
frage des zweiten Teils der Arbeit, die der Aufklärung dient, mit welchen Heraus-
forderungen kognitiver Art algorithmisierte Technik in Verwaltungsverfahren
verbunden ist. Die dort gefundenen kognitiven Herausforderungen orientieren
sich an der Begriffstrias und zeigen auf, dass Verwaltungsverfahren jedenfalls bei
algorithmisierter Technik nicht ohne Simulationen auskommen.

I. Daten

Daten erschöpfen sich in solchen Zeichen oder Symbolen22, die als Speicherform
von Aussagegehalten23 auf einem Datenträger24 festgehalten sind und so Infor-
mationsgrundlagen sein können.25 Hierunter ist auch die Formalisierung des Zei-

22 Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation, S. 304; Hoffmann-
Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 9, 12; ebenso Vesting,
Die Bedeutung von Information und Kommunikation für die verwaltungsrechtliche System-
bildung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwal-
tungsrechts, Band II, § 20 Rn. 11; Voß, Unternehmenswissen als Regulierungsressource, S. 7.

23 Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwal-
tung. Zugleich ein Beitrag zur Systembildung im Informationsrecht, in: Spiecker genannt
Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Ver-
waltungsrechts, 50, 54; Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation,
S. 304; ähnlich Kluth, Die Strukturierung von Wissensgenerierung durch das Verwaltungsor-
ganisationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer
staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 73, 76.

24 Mehrlich, Von der Offline-Verwaltung zum eGovernment. Perspektiven für Wissens-
management und informelle Organisation virtueller Verwaltungsstrukturen, in: Collin/Horst-
mann (Hrsg.), Das Wissen des Staates, 388, 391; vom Erfordernis einer Codierung spricht
Willke, Systematisches Wissensmanagement, S. 7.

25 Reiling, Der Hybride, S. 6, Fn. 31 m.w.N; so beschreibt Schrader Daten auch als Teil-
mengen von Informationen, vgl. Schrader, Wissen im Recht, S. 6; mit ähnlichen Worten auch
Pitschas, Kooperative Wissensgenerierung als Element eines neuen Staat-Bürger-Verhältnis-
ses, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen
Wissens im System des Verwaltungsrechts, 29; Kluth beschreibt Daten als Rohstoff allen
Wissens, vgl. Kluth, Die Strukturierung von Wissensgenerierung durch das Verwaltungsor-
ganisationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer
staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 73, 75; Stohrer, Informationspflichten
Privater gegenüber dem Staat in Zeiten von Privatisierung, Liberalisierung und Deregulie-
rung, S. 43; einen abweichenden Datenbegriff verfolgt demgegenüber das Datenschutzrecht,
vgl. hierzu etwa die Ausführungen von Hoffmann-Riem, Rechtliche Rahmenbedingungen für
und regulative Herausforderungen durch Big Data, in: Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data –
Regulative Herausforderungen, 11, 16.
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chengebrauchs in der binären Codierung der Computersprache zu fassen, die nur
die Zahlen 0 und 1 kennt.26

II. Informationen

Informationen27 haben im Vergleich zu Daten einen Zweckbezug,28 sind also in
einem bestimmten Kontext erzeugt.29 Die Kriterium der Kontextualisierung ver-
deutlicht, dass durch die Weitergabe von Daten an eine andere Stelle bislang
unbekannte Informationen gewonnen werden können, soweit diese die Daten in

26 Für eine Zuordnung zu dem in dieser Arbeit bewusst nicht verwendeten Typus „Datum“
dagegen Vesting, Die Bedeutung von Information und Kommunikation für die verwaltungs-
rechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grund-
lagen des Verwaltungsrechts, Band II, § 20 Rn. 13 ff.; Pieper, InTeR 2018, 9, 10; ebenfalls auf
der Ebene der Daten einordnend Schmid, IT- und Rechtssicherheit automatisierter und ver-
netzter cyber-physischer Systeme, S. 142.

27 Zur Mehrdimensionalität des Informationsbegriffs etwa Stohrer, Informationspflich-
ten Privater gegenüber dem Staat in Zeiten von Privatisierung, Liberalisierung und Deregu-
lierung, S. 38 ff.

28 Vgl. Schrader, Wissen im Recht, S. 6 f.; dem Sinn nach ebenso Willke, Systematisches
Wissensmanagement, S. 8.

29 So etwa Reiling, Der Hybride, S. 5; anknüpfend an die Begriffsbildung von Trute, Wis-
sen – Einleitende Bemerkungen, in: H. C. Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension
des Rechts, 11, 14; ebenso Trute, Verfassungsrechtliche Grundlagen, in: Roßnagel (Hrsg.),
Handbuch Datenschutzrecht, 156, 168, Rn. 18; Trute, Governance des Wissens, in: Weingart
(Hrsg.), Wissenschaftliche Politikberatung im Praxistest, 115, 117; so auch Hoffmann-Riem,
Innovation und Recht – Recht und Innovation, S. 304; Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in
der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungs-
recht in der Informationsgesellschaft, 9, 12; ebenso Albers, Die Komplexität verfassungs-
rechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung. Zugleich ein Beitrag zur Systembildung
im Informationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und
Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 50, 54; Stohrer, Informations-
pflichten Privater gegenüber dem Staat in Zeiten von Privatisierung, Liberalisierung und
Deregulierung, S. 40; Voß, Unternehmenswissen als Regulierungsressource, S. 8; eine Kon-
textuierung von Informationen als Voraussetzung von Wissen erkennt auch Schrader, Wissen
im Recht, S. 440; nach Schmidt-Aßmann setze alles Handeln der Verwaltung die Gewinnung
von Informationen voraus, vgl. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-
nungsidee, S. 278; ähnlich auch Collin/Spiecker genannt Döhmann, Generierung und Transfer
staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin
(Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 3;
nach Kluth können Informationen Zwischenprodukte des Wissens sein, vgl. Kluth, Die Struk-
turierung von Wissensgenerierung durch das Verwaltungsorganisationsrecht, in: Spiecker
genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System
des Verwaltungsrechts, 73, 76.
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anderen Kontexten verarbeiten.30 Die Bedeutung der Kontextualisierung soll am
Beispiel numerischer Daten31 vorgeführt werden: Die Ziffernfolge 1000 kann
etwa abhängig von der zugrunde gelegten Basis der Zahlendarstellung eines
Rechners (Dezimal- oder Binärsystem) die natürlichen Zahlen Tausend oder
Acht darstellen.32 Um numerischen Daten einen Informationsgehalt33 zuzuwei-
sen, müssen diese also zunächst in einen Darstellungskontext eingebettet und in
einer für den menschlichen Betrachter wahrnehmbaren Weise dargestellt wer-
den.34 Abhängig vom individuellen Kontext der Wahrnehmung kann der kodier-
ten Information damit ein individuell-rezipierter Gehalt zukommen. Liegen nu-
merische Daten in zugänglicher Hardware jedoch nur in verschlüsselter Form
vor, können die Dateninhalte nicht ohne einen vorgelagerten Prozess der Ent-
schlüsselung in einer vom menschlichen Betrachter wahrnehmbaren Weise dar-
gestellt, also als Information zugänglich gemacht werden.

30 Kluth, Die Strukturierung von Wissensgenerierung durch das Verwaltungsorganisati-
onsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatli-
chen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 73; Hoffmann-Riem, Wissen, Recht und
Innovation, in: H. C. Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension des Rechts, 159, 161;
ähnlich auch Willke, Systematisches Wissensmanagement, S. 9; Münkler, Wissen – ein blin-
der Fleck des Rechts? Aspekte eines Spannungsverhältnisses, in: Münkler (Hrsg.), Dimen-
sionen des Wissens im Recht, 3, 6; plastisch an einem Beispiel vorführend Vesting, Die Be-
deutung von Information und Kommunikation für die verwaltungsrechtliche Systembil-
dung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwal-
tungsrechts, Band II, § 20 Rn. 18; dem Sinn nach ebenso Vesting, Zwischen Gewährleistungs-
staat und Minimalstaat, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in
der Informationsgesellschaft, 101, 108; denselben Ansatz unter dem Begriff der „Subjektivi-
tät“ erläuternd Lenk, Ausserrechtliche Grundlagen für das Verwaltungsrecht in der Infor-
mationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der
Informationsgesellschaft, 59, 71 f.; im Ansatz auch Augsberg, Informationsverwaltungsrecht,
S. 33 f.; die Perspektive des Empfängers als entscheidend herausstellend Sadough, Daten als
Rohstoff bei juristischer Bewältigung von „Big Data“, in: Schulz/Schunder-Hartung (Hrsg.),
Recht 2030, 271, 273 Rn. 7.

31 Söbbing, K&R 2019, 164, 166.
32 Deussen, Daten und Information aus der Sicht eines Informatikers, in: K. Weber/Na-

genborg/Spinner (Hrsg.), Wissensarten, Wissensordnungen, Wissensregime, 65, 68.
33 Hoffmann-Riem, Rechtliche Rahmenbedingungen für und regulative Herausforderun-

gen durch Big Data, in: Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data – Regulative Herausforderungen,
11, 16; aus der Perspektive der Informatikwissenschaft beschreibt Klotz eine Software da-
gegen als Information, vgl. Klotz, Software, in: Bürdek (Hrsg.), Der digitale Wahn, 11, 12.

34 Vgl. mit anschaulichem Beispiel Schmid, IT- und Rechtssicherheit automatisierter und
vernetzter cyber-physischer Systeme, S. 144.
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III. Wissen

Wissen ist dagegen durch ein höheres Maß an Komplexität gekennzeichnet.35 Es
muss reflektiert und analysiert werden, um Deutungsleistungen zu ermöglichen.36

So erschöpft sich Wissen regelmäßig nicht in der Systematisierung von Infor-
mationen,37 es kommt vielmehr auf eine Verknüpfung von Informationen zu einer

35 Reiling, Der Hybride, S. 6; Schrader beschreibt Wissen etwa als „verstandene Infor-
mation“, vgl. Schrader, Wissen im Recht, S. 7, Fn. 42 m.w.N.; von der Einbettung in einen
Praxiszusammenhang spricht Kluth, Die Strukturierung von Wissensgenerierung durch das
Verwaltungsorganisationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung
und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 73, 76; als Einbindung in
einen zweiten Kontext von Relevanzen beschreibend Willke, Systematisches Wissensmanage-
ment, S. 11; ähnlich Riegner, Staatlichkeit und globalisiertes Wissen, in: Münkler (Hrsg.),
Dimensionen des Wissens im Recht, 89, 92; von einem höheren Maß an Kontextualisierung
spricht Kaiser, Wissensmanagement im Mehrebenensystem, in: Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.),
Governance von und durch Wissen, 217, 220; einen konstruktivistischen Ansatz verfolgt
Scherzberg, Zum Umgang mit implizitem Wissen – eine disziplinübergreifende Perspektive,
in: Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 240, 242; von Bezugs-
merkmalen abhängig macht den Wissensbegriff Mehrlich, Von der Offline-Verwaltung zum
eGovernment. Perspektiven für Wissensmanagement und informelle Organisation virtueller
Verwaltungsstrukturen, in: Collin/Horstmann (Hrsg.), Das Wissen des Staates, 388, 391;
kritisch zum Begriff der Komplexität in diesem Kontext Vesting, Die Bedeutung von Infor-
mation und Kommunikation für die verwaltungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, § 20
Rn. 27.

36 Schrader, Wissen im Recht, S. 7; von verarbeiteten Informationen spricht Trute, Wissen
– Einleitende Bemerkungen, in: H. C. Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Dimension des
Rechts, 11, 14; Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren, S. 30; ähnlich auch Hoff-
mann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 9, 12; Stohrer, Infor-
mationspflichten Privater gegenüber dem Staat in Zeiten von Privatisierung, Liberalisierung
und Deregulierung, S. 43; Pitschas ergänzt diese Eigenschaften um das Kriterium der Pro-
blembewältigung, vgl. Pitschas, Kooperative Wissensgenerierung als Element eines neuen
Staat-Bürger-Verhältnisses, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und
Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 29; Albers, Die Komplexität
verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung. Zugleich ein Beitrag zur
Systembildung im Informationsrecht, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Gene-
rierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 50, 55; ähnlich
auch Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation, S. 304; Hoffmann-
Riem, Wissen, Recht und Innovation, in: H. C. Röhl (Hrsg.), Wissen – Zur kognitiven Di-
mension des Rechts, 159, 160; Hoffmann-Riem, Wissen als Risiko – Unwissen als Chance, in:
Augsberg (Hrsg.), Ungewissheit als Chance, 17, 23.

37 So auch Reiling, Der Hybride, S. 6; verweisend auf Willke, Systematisches Wissensma-
nagement, S. 11; so auch schon Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für
das Wissen der Verwaltung. Zugleich ein Beitrag zur Systembildung im Informationsrecht, in:
Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im
System des Verwaltungsrechts, 50, 55; Schmidt-Aßmann beschreibt Informationen demge-
genüber auch als Wissensgüter, vgl. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als
Ordnungsidee, S. 278.
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